
 
 

Eltern und Schüler der IGS Achim       12.05.2025 

 

Information zur Anmeldung Mensaessen ab 01.08.25 bis 31.01.2026 

 

Liebe Eltern, 

 

im Klassenverband der Jahrgänge 5 - 7 wird Ihr Kind montags, dienstags und donnerstags 

verbindlich an der Schulverpflegung der IGS Achim teilnehmen. Wir freuen uns, Ihnen 

darüber hinaus auch mittwochs eine warme Mahlzeit anbieten zu können.  

Die Jahrgänge 8 – 12 nehmen individuell, je nach Bedarf, am Mensaessen teil. Im 

Anmeldeformular können Sie sich für 3 oder 4 Verpflegungstage entscheiden. 

Die Pauschale legt eine Teilnahme am Mensaessen an 20 Schulwochen (01.08.25 – 

31.01.26) zugrunde. Davon werden Tage für Klassenfahrten und Krankheitstage wie folgt 

abgezogen: 

  

Berechnung der Pauschale: 

Portionspreis Mensaessen im Abrechnungszeitraum: 4,29 € brutto. 

Die Mittagsverpflegung wird monatlich pauschal durch die Stadt Achim in Rechnung 

gestellt. Der Betrag wird auf 5 Monatszahlungen (September 2025 – Januar 2026) 

aufgeteilt. 

Pauschale für 3 Verpflegungstage Pauschale für 4 Verpflegungstage  

 

19 Wochen x 3 Tage pro Woche x 4,29 €  

= 244,53 € im Abrechnungszeitraum 

 

 

19 Wochen x 4 Tage pro Woche x 4,29 €  

= 326,04 € im Abrechnungszeitraum 

 244,53 € : 5 Zahlungen = 48,91 € = 326,04 € : 5 Zahlungen =  65,21 € 

Die festgesetzten Verpflegungspauschalen für wahlweise 3 oder 4 Verpflegungstage 

werden per Bescheid den Sorgeberechtigten am Anfang des Abrechnungszeitraums 

schriftlich mitgeteilt. Es werden KEINE monatlichen Bescheide/Rechnungen versandt. 

Den Betrag bezahlen Sie bitte monatlich zu den 5 Zahlungsterminen entweder per 

SEPA-Lastschrift, Dauerauftrag oder Überweisung (rückwirkende Zahlungen).  

Eine Kündigung des Mittagessens ist immer nur zum Schulhalbjahr (31.01./31.07.) 

möglich und muss schriftlich erfolgen! 

              Schulwochen im Halbjahr 20 Wochen 

-    Klassenfahrt/Krankheit                       1 Woche 

  

    Abzurechnende Wochen im Halbjahr 19 Wochen 



 
 

 

Bildungspaket 

Wir weisen Sie darauf hin, dass für Kinder, deren Eltern Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe, 

Wohngeld oder den Kinderzuschlag nach dem Bundeskindergeldgesetz bzw. Leistungen 

nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten, auf Antrag das Essensgeld über das 

Bildungspaket abgerechnet werden kann. Nur wer einen aktuellen Bescheid sowie die 

Bildungskarte im Sekretariat vorlegt, kann dies in Anspruch nehmen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Isabel Cybulski 

Dieses Schreiben ist maschinell erstellt und bedarf keiner Unterschrift. 

 

 

 

 



 
 

Anmeldebogen zum Mensaessen in der IGS Achim 1. Halbjahr 

 

 

Vor- u. Nachname des Kindes_____________________________________ Klasse: _____ 

Mein Kind hat folgende Lebensmittelunverträglichkeiten: (ärztlicher Nachweis 

erforderlich)  _________________________________________________________________ 

Mein Kind soll abweichend zum normalen Essen (generell ohne Schweinefleisch) 

folgendes Essen bekommen:  vegetarisch 

Ich melde mein Kind verbindlich zum Mensaessen an der IGS Achim an. Eine 

Kündigung ist nur zum Ende eines Schulhalbjahres (31.01./31.07.) möglich und muss 

schriftlich erfolgen. Die Erstattung der Kosten wegen Nichtteilnahme der 

Schülerin/des Schülers an der Mittagsverpflegung ist nicht möglich. Während des 

laufenden Zeitraumes ist eine Abmeldung von der Mittagsverpflegung nur aus einem 

wichtigen Grund möglich (z.B. Schulwechsel).  

Zu Beginn des Zeitraumes bekommen Sie eine Rechnung. Bitte überweisen Sie die 

monatlichen Beiträge zu den auf der Rechnung aufgeführten Stichtagen auf das 

Konto der Stadt Achim.  

Wenn Sie eine Abbuchung von Ihrem Konto wünschen, füllen Sie bitte das der 

Rechnung beiliegende Formular aus und senden es an die darauf verzeichnete 

Adresse. (Die Abbuchungen finden immer rückwirkend bis zum 10. des Monats statt). 

Bei allen Zahlungen handelt es sich um rückwirkende Zahlungen! 

Mein Kind soll an     3 Tagen (zurzeit 48,91 €)  

      4 Tagen (zurzeit 65,21 €)  

am Mensaessen in der IGS teilnehmen. 

Der Landkreis Verden unterstützt Familien, die Arbeitslosengeld II (SGB II), Sozialhilfe 

(SGB XII), Wohngeld, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetzt oder den 

Kinderzuschlag nach dem Bundeskindergeldgesetz erhalten, indem er die Kosten für 

ein Mensaessen übernimmt.  

Ich bin leistungsberechtigt wie o.a.          Ja         Nein  

Die Nummer der Bildungskarte lautet: ___________________________________________ 

Wenn ja, sind die Bildungskarte und der AKTUELLE Bescheid bitte umgehend im 

Sekretariat vorzulegen. 

 

____________________________________________________________________________ 

Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte 



 
 

Stadt Achim 
Finanzbuchhaltung 
Obernstraße 38 
 
28832 Achim 

 
 
 
 
Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats 
 
Ich ermächtige die Stadt Achim widerruflich, fällige Zahlungen für (bitte ankreuzen) 
 

das Mittagessen in der Astrid-Lindgren-Schule 
 
das Mittagessen in der Grundschule Baden 
 
das Mittagessen in der IGS Achim 
 
Sonstiges …………………………………… 

 
von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, 
die von der Stadt Achim auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Dieses 
Lastschriftmandat ist bis zur Kündigung oder Wegfall des Verwendungszweckes gültig. 
 

Name Kontoinhaber/in  

Kassenzeichen bzw.           
Rechnungs-Nr.  

 

Straße/Hausnummer  

Postleitzahl/Ort  

Bank  

IBAN (oder Kontonummer)  

BIC/SWIFT (oder Bankleitzahl)  

 
 
Hinweis: Sie können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit Ihrem Kreditinstitut 

vereinbarten Bedingungen. 
 
 
 
 
 

Ort, Datum  Unterschrift Kontoinhaber/in 
 

 


